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1. Satzung 
zur Begründung eines besonderen Vorkaufsrechts 

der Gemeinde Lengenwang 
(Vorkaufssatzung) 

Vom 28. Mai 2026 

Aufgrund von§ 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2 des Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung 

mit Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (Gemeindeordnung- GO) erlässt 

die Gemeinde Lengenwang folgende 

SATZUNG 

über die Begründung von besonderen Vorkaufsrechten: 

§1 

Städtebauliche Maßnahmen 

Die Gemeinde Lengenwang beabsichtigt im Rahmen der vorrangigen Innenentwicklung und 

zur Vermeidung von weiterer Inanspruchnahme von Außenbereichsflächen im Ortsbereich 

bauplanungsrechtlich durch Bebauungspläne bestehende Baurechte zu aktivieren und 

durch Maßnahmen des aktiven Flächenmanagements einer zeitnahen Bebauung 

zuzuführen. Damit soll der dringend bestehende Bedarf nach Bauflächen entsprechend 

Rechnung getragen werden und die bestehenden örtlichen 

Wohnraumversorgungsprobleme gelindert werden. 

§2 

Geltungsbereich 

(1) Der Geltungsbereich dieser Satzung umfasst die nachfolgend aufgeführten 

Grundstücke der Gemarkung Lengenwang: 

81/14, 105/2, 105/3, 105/5, 105/6, 110, 111/2, 115/6, 120/4, 120/5, 243, 243/2, 251, 

251/4, 251/7, 324 und 324/1 

Die Lage der Grundstücke ergibt sich aus dem beiliegenden Lageplan (Anlage 1 ). 

§3 

Besonderes Vorkaufsrecht 

(1) Im räumlichen Geltungsbereich nach§ 2 Abs. 1 dieser Vorkaufssatzung steht der Gemeinde 

Lengenwang ein Vorkaufsrecht an allen nachfolgend aufgeführten Grundstücken zu. 

Az. 1/10 - 6103 
1. Vorkaufssatzung § 25 Abs. 1 Nr. 1 BauGB (Baulücken) 

Seite 11 








